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Nichtannahmebeschluss
BVerfG, Art. 2 Abs 1, 6 Abs. 2 S. 1 GG, 
20 Abs. 3 GG, Art. 8 EMRK
Ausschluss des väterlichen Umgangs bei 
Weigerung des Kindes – keine überlange 
Verfahrensdauer 

Ein gegen den ernsthaften Widerstand des Kindes 
erzwungener Umgang kann durch die Erfahrung der 
Missachtung der eigenen Persönlichkeit unter Umstän-
den mehr Schaden verursachen als nutzen.

Selbst ein auf einer bewussten oder unbewussten 
Beeinflussung beruhender Wunsch kann beachtlich sein, 
wenn er Ausdruck echter und damit schützenswerter 
Bindungen ist. Das Außerachtlassen des beeinflussten 
Willens ist daher nur dann gerechtfertigt, wenn die 
manipulierten Äußerungen des Kindes den wirklichen 
Bindungsverhältnissen nicht entsprechen.

Ein Umgangsausschluss bis zu dem Alter, in dem das 
Kind möglicherweise ein eigenständiges Interesse am Va-
ter entwickeln könnte (hier knapp 13 Jahre) ist nachvoll-
ziehbar, wenn er mit dem erklärten Willen des Kindes, 
auf der Unfähigkeit der Mutter, dem Kind ein positiveres 
Vaterbild zu vermitteln, und dem eingeschränkten Ge-
spür des Beschwerdeführers, die kindlichen Bedürfnisse 
in der hoch strittigen familiären Situation zu erkennen 
und ihnen Rechnung zu tragen, begründet wird.

Die Einschätzung, wonach das Kind im Falle ei-
ner Anordnung von Umgangskontakten entgegen seinem 
erklärten Willen ohne Rücksicht auf seine Bedürfnisse 
zum Spielball experimenteller Ansätze gemacht werde, 
begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
(Leitsätze der Redaktion)
Nichtannahmebeschluss des BVerfG vom 25.04.2015, 1 BvR 
3326/14

Aus den Gründen:
I.
1. Mit der Verfassungsbeschwerde wendet sich der 
Beschwerdeführer gegen den am 12. November 2013 
beschlossenen, bis zum 31. Oktober 2015 befristeten 
Umgangsausschluss mit seinem im Jahr 2003 gebo-
renen Sohn.

1. a) Kurz nach der Geburt trennten sich die 
Kindeseltern. Ein erstes im Jahr 2005 begonnenes 
Umgangsverfahren endete im September 2010 vor 
dem Oberlandesgericht mit der Anordnung von 
Umgängen, die anfangs durch einen Umgangspfle-
ger begleitet werden sollten. Wegen der überlangen 
Dauer dieses Umgangsverfahrens stellte der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
mit Urteil vom 21. April 2011 eine Verletzung von 
Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) und mangels Vorliegens eines 
effektiven Rechtsbehelfs hinsichtlich der Verfahrens-
dauer zudem auch eine Verletzung von Art. 13 in 

Verbindung mit Art. 8 EMRK fest (EGMR, Kup-
pinger v. Deutschland, Urteil vom 21. April 2011, 
Nr. 41599/09).

b) Die gerichtlich angeordneten Umgangskon-
takte fanden größtenteils nicht statt. Auch scheiterten 
jegliche Versuche, einen Umgangspfleger zu finden. 
Daher leitete das Amtsgericht im Februar 2011 von 
Amts wegen ein Abänderungsverfahren zum Um-
gangsrecht ein. Im März 2011 fand ein erster Anhö-
rungstermin statt, in dem der Beschwerdeführer die 
Familienrichterin als befangen ablehnte. Nach Rück-
nahme seines Ablehnungsantrags hörte das Amtsge-
richt das Kind im Mai 2011 an. Es sprach sich gegen 
einen Umgang mit dem Beschwerdeführer aus. Das 
gegen den im Juni 2011 bestellten Sachverständigen 
erhobene Ablehnungsgesuch des Beschwerdeführers 
erklärte das Oberlandesgericht im November 2011 
für begründet, nachdem der Sachverständige im so-
fortigen Beschwerdeverfahren eine Äußerung getätigt 
hat, die nach Auffassung des Oberlandesgerichts ge-
eignet gewesen sei, Misstrauen gegen seine Unvorein-
genommenheit zu begründen.

Am 13. Dezember 2011 erhob der Beschwerde-
führer seine erste Verzögerungsrüge. Mit Beschluss 
vom 19. Dezember 2011 bestellte das Amtsgericht 
eine neue Sachverständige. Der Beschwerdeführer 
verweigerte jedoch in der Folge seine Begutachtung. 
Am 17. April 2012 erhob der Beschwerdeführer eine 
weitere Verzögerungsrüge. Nach Eingang der psycho-
logischen Stellungnahme der Sachverständigen am 
19. April 2012 beim Amtsgericht beraumte dieses ei-
nen Tag später einen Anhörungstermin für Ende Mai 
2012 an. Aufgrund eines erneuten Befangenheitsan-
trags des Beschwerdeführers gegen die Familienrichte-
rin musste dieser jedoch aufgehoben werden. Im Juni 
2012 wies das Amtsgericht den Ablehnungsantrag 
des Beschwerdeführers zurück. Im Oktober 2012 
wies das Oberlandesgericht die hiergegen gerichtete 
sofortige Beschwerde des Beschwerdeführers zurück. 
Zuvor, am 3. Juli 2012 hatte der Beschwerdeführer 
eine dritte Verzögerungsrüge erhoben.

Aufgrund eines weiteren Ablehnungsgesuchs des 
Beschwerdeführers gegen die Familienrichterin im 
Dezember 2012 hob das Amtsgericht den für Janu-
ar 2013 anberaumten Termin auf. Im Januar 2013 
wies das Amtsgericht das Ablehnungsgesuch zurück. 
Aufgrund zweier Terminsverlegungsanträge des Be-
schwerdeführers und der Abwesenheit der Verfah-
rensbeiständin im Juli verlegte das Amtsgericht den 
Anhörungstermin auf August 2013. Der Beschwer-
deführer teilte dem Gericht mehrfach mit, dass er 
aus Krankheitsgründen nicht zum Termin erscheinen 
könne, ohne jedoch ein entsprechendes ärztliches At-
test zu den Akten zu reichen. Im Anhörungstermin 
am 22. August 2013 hörte das Amtsgericht die Mut-
ter, die Verfahrensbeiständin und das Jugendamt an; 
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der Beschwerdeführer erschien nicht zum Termin. Im 
September 2013 beantragte er den Wiedereintritt in 
die mündliche Verhandlung.

c) Mit Beschluss vom 12. November 2013 änder-
te das Amtsgericht den Umgangsbeschluss des Ober-
landesgerichts vom September 2010 ab und schloss 
den Umgang des Kindes mit dem Beschwerdeführer 
bis zum 31. Oktober 2015 aus.

2. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Be-
schwerdeführer – unter anderem – eine Verletzung 
seiner Grundrechte aus Art. 6 Abs. 2 GG sowie aus 
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG 
(effektiver Rechtsschutz) allein und in Verbindung 
mit Art. 8 EMRK.

Eine konkrete Kindeswohlgefährdung sei nicht 
unter Ausschöpfung der Ermittlungsmaßnahmen 
festgestellt worden, die Dauer der Umgangsbefris-
tung sei zu beanstanden, die Kindesmutter hätte 
durch die Anordnung von Ordnungsmitteln oder 
Sorgerechtsmaßnahmen veranlasst werden müssen, 
Umgänge zu fördern. Die ineffektive Verfahrenswei-
se der Gerichte und die überlange Verfahrensdauer 
hätten zum Umgangsausschluss geführt. Außerdem 
fehle es an einem effektiven präventiven Beschleuni-
gungsrechtsbehelf. (…)

II.
Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entschei-
dung angenommen, weil die Annahmevoraussetzun-
gen des § 93a Abs. 2 BVerfGG nicht vorliegen. Die 
Verfassungsbeschwerde ist teilweise unzulässig, im 
Übrigen jedenfalls unbegründet.

1. Soweit der Beschwerdeführer einen Verstoß 
gegen Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG rügt, ist die Verfas-
sungsbeschwerde jedenfalls unbegründet. Die ange-
griffenen Entscheidungen verstoßen nicht gegen Art. 
6 Abs. 2 GG.

a) Das Umgangsrecht eines Elternteils steht unter 
dem Schutz des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. (…) Eine 
Einschränkung oder der Ausschluss des Umgangs-
rechts kommen jedoch dann in Betracht, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls der Schutz des Kindes 
dies erfordert, um eine Gefährdung seiner seelischen 
oder körperlichen Entwicklung abzuwehren (vgl. 
BVerfGE 31, 194 <209 f.>). (…). 

Hierbei ist in den Blick zu nehmen, dass das Kind 
mit der Kundgabe seines Willens von seinem Recht 
zur Selbstbestimmung Gebrauch macht (vgl. BVerf-
GK 15, 509 <515>) und seinem Willen mit zuneh-
menden Alter vermehrt Bedeutung zukommt (vgl. 
BVerfGK 9, 274 <281>; 10, 519 <524>). Ein gegen 
den ernsthaften Widerstand des Kindes erzwungener 
Umgang kann durch die Erfahrung der Missachtung 
der eigenen Persönlichkeit unter Umständen mehr 
Schaden verursachen als nutzen (vgl. BVerfGK 6, 

57). Selbst ein auf einer bewussten oder unbewussten 
Beeinflussung beruhender Wunsch kann beachtlich 
sein, wenn er Ausdruck echter und damit schützens-
werter Bindungen ist. Das Außerachtlassen des be-
einflussten Willens ist daher nur dann gerechtfertigt, 
wenn die manipulierten Äußerungen des Kindes den 
wirklichen Bindungsverhältnissen nicht entsprechen 
(vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten 
Senats vom 2. April 2001 – 1 BvR 212/98 -, FamRZ 
2001, S. 1057).

Der Grundrechtsschutz ist auch durch die Gestal-
tung des Verfahrens sicherzustellen (vgl. BVerfGE 55, 
171 <182>); das gerichtliche Verfahren muss in seiner 
Ausgestaltung geeignet und angemessen sein, um der 
Durchsetzung der materiellen Grundrechtspositionen 
wirkungsvoll zu dienen (vgl. BVerfGE 84, 34 <49>). 
Soweit das Kind den Umgang mit dem nichtsorge-
berechtigten Elternteil nicht will, ist es Aufgabe der 
Gerichte die Gründe für diese Einstellung zu ermit-
teln und sie in ihre Entscheidung einzubeziehen (vgl. 
BVerfGE 64, 180 <191>). Hierbei bleibt es grund-
sätzlich den Fachgerichten überlassen, wie sie den 
Willen des Kindes ermitteln. Der verfassungsgericht-
lichen Prüfung unterliegt jedoch, ob fachgerichtliche 
Entscheidungen auf einer grundsätzlich unrichtigen 
Anschauung von der Bedeutung und Tragweite eines 
Grundrechts beruhen (vgl. BVerfGE 18, 85 <92 f.>).

b) Dem genügen die angefochtenen Entschei-
dungen.

aa) Die Gerichte haben den befristeten Umgangs-
ausschluss nachvollziehbar mit dem erklärten Willen 
des Kindes, der Unfähigkeit der Mutter, dem Kind 
ein positiveres Vaterbild zu vermitteln, und dem 
eingeschränkten Gespür des Beschwerdeführers, die 
kindlichen Bedürfnisse in der hoch strittigen fami-
liären Situation zu erkennen und ihnen Rechnung 
zu tragen, begründet. Die Einschätzung der Gerich-
te, wonach das Kind im Falle einer Anordnung von 
Umgangskontakten entgegen seinem erklärten Willen 
ohne Rücksicht auf seine Bedürfnisse zum Spielball 
experimenteller Ansätze gemacht werde, begegnet 
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

Hier war insbesondere zu berücksichtigen, dass 
das inzwischen 11jährige Kind spätestens seit seiner 
erstmaligen Anhörung durch das Amtsgericht im Mai 
2011 durchgehend und vehement jegliche Umgangs-
kontakte mit dem Beschwerdeführer abgelehnt hat, 
und zwar sowohl gegenüber der Familienrichterin 
und dem Berichterstatter des Oberlandesgerichts als 
auch gegenüber der Verfahrensbeiständin und der 
Sachverständigen. Angesichts des Alters des Kindes 
bei seiner letzten Anhörung und der Beharrlichkeit 
seiner Willensäußerung haben sich die Fachgerich-
te in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender 
Weise bei ihrer Entscheidung am Kindeswillen ori-
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entiert. Gestützt auf die Feststellungen der Sachver-
ständigen haben diese nachvollziehbar ausgeführt, 
dass der Kindeswille trotz dessen Fremdbeeinflussung 
durch die Mutter nicht übergangen werden könne, 
weil das Kind den ihm nur aus wenigen begleiteten 
Umgängen bekannten Vater als Bedrohung erlebe 
und es aufgrund des anhaltenden Konflikts seiner 
Eltern und der damit einhergehenden Verfahren seine 
Beziehung und Bindung zur Mutter als Hauptbezugs-
person durch einen Umgang mit dem Vater gefährdet 
sehe. Darüber hinaus haben die Fachgerichte das Vor-
liegen einer Kindeswohlgefährdung plausibel mit den 
Einschätzungen der Sachverständigen begründet, wo-
nach das Kind ein Übergehen seiner Willensäußerung 
als Kontrollverlust bezüglich seiner Person erleben 
und es seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung verlie-
ren würde, was zu psychischen Erkrankungen oder 
Verhaltensauffälligkeiten des Kindes führen könnte.

bb) Der Umgangsausschluss ist verhältnismäßig.
(1) Das Oberlandesgericht hat dem Beschwerde-

führer die Möglichkeit eingeräumt, brieflich Kontakt 
zu seinem Sohn zu halten und dem Kind dadurch 
sein fortwährendes Interesse an ihm und seinem 
Wohlergehen zu zeigen und die Neugier des Kindes 
zu wecken. Soweit es von darüber hinausgehenden 
milderen Mitteln statt eines Umgangsausschlusses 
Abstand genommen hat, ist dies verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden.

Zwar hat der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte, insbesondere im Hinblick auf die geringe 
Höhe des in der Vergangenheit gegen die Mutter fest-
gesetzten Ordnungsgeldes, eine Verletzung des Rechts 
auf Familienleben des Beschwerdeführers nach Art. 8 
EMRK festgestellt (EGMR, Kuppinger v. Deutsch-
land, Urteil vom 15. Januar 2015, Nr. 62198/11, Rn. 
105 f.). Insoweit mag der vorliegende Fall mit dem 
Sachverhalt, der dem vom Beschwerdeführer zitierten 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte (EGMR, Tsikakis v. Deutschland, Urteil vom 
10. Februar 2011, Nr. 1521/06) zugrunde lag, zu 
einem früheren Zeitpunkt vergleichbar gewesen sein. 
Hieraus folgt jedoch nicht, dass im vorliegenden Fall 
Maßnahmen, wie die Anordnung von Zwangsmitteln 
gegenüber der Mutter auch zum jetzigen Zeitpunkt 
noch geeignete Mittel wären, Umgänge zwischen Va-
ter und Kind anzubahnen, ohne das Wohl des Kindes 
zu gefährden.

Aufgrund der verfestigten Situation und seines 
mittlerweile vorangeschrittenen Alters ist im vorlie-
genden Fall nämlich entscheidend, dass das Kind 
entsprechend den von den Fachgerichten in Bezug 
genommenen Ausführungen der Sachverständigen 
jeglichen Druck auf die Mutter in erheblichem Maße 
auch selbst wahrnimmt und Zwangsmaßnahmen 
ihr gegenüber zum Zwecke der Durchführung von 

Umgangskontakten als Bedrohung seines etablierten 
Familiensystems sehen würde. Nach den Feststellun-
gen der Sachverständigen würde dies einerseits die 
Loyalität des Kindes gegenüber der Mutter erhöhen 
und andererseits seine negative Wahrnehmung des 
Vaters als der Person, von der die Bedrängungssitua-
tion ausginge, verstärken, so dass ein auf die Mutter 
ausgeübter Zwang nicht zu dem vom Beschwerde-
führer gewünschten Ziel führen würde.

(2) Auch die Dauer des Umgangsausschlusses ist nicht 
unverhältnismäßig. Zwar fehlen vertiefte Ausführun-
gen der Fachgerichte hierzu. Angesichts der seit 2005 
andauernden Streitigkeiten der Eltern, der aus dem 
Elternkonflikt resultierenden Gefährdungssituation 
für das Kind und der realen und emotionalen Ab-
hängigkeit des Kindes von der Mutter sind die Fach-
gerichte jedoch nachvollziehbar davon ausgegangen, 
dass die Umgangseinschränkung so lange zu befristen 
sei, bis zu erwarten ist, dass das dann knapp dreizehn-
jährige Kind sich im Rahmen seiner fortschreitenden 
Persönlichkeitsentwicklung von der Mutter lösen und 
möglicherweise ein eigenständiges Interesse am Vater 
entwickeln könnte.

Anders als der Beschwerdeführer meint, ist auch 
nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte ein über die Dauer 
von einem Jahr hinausgehender Umgangsausschluss 
möglich. Entscheidend ist vielmehr, dass dieser re-
gelmäßig gerichtlich überprüft werden kann. Mit der 
Regelung des § 1696 Abs. 1 BGB besteht jederzeit – 
auch vor Ablauf der hier angeordneten Zweijahresfrist 
– die Möglichkeit, die Umgangssituation erneut ge-
richtlich überprüfen zu lassen und eine Abänderung 
des Umgangsausschlusses herbei zu führen, wenn 
entsprechende Änderungsgründe eingetreten sind, 
sich insbesondere das Verhältnis zwischen Elternteil 
und Kind verbessert hat (so EGMR, Hub v. Deutsch-
land, Zulässigkeitsentscheidung vom 22. April 2008, 
Nr. 1182/05).

cc) Auch die Gestaltung des Verfahrens durch die 
Fachgerichte ist verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen. Entgegen den Behauptungen des Beschwer-
deführers haben die Fachgerichte alle notwendigen 
Ermittlungen durchgeführt, um über eine zuverlässi-
ge, am Kindeswohl orientierte Entscheidungsgrund-
lage zu verfügen. (…)

(1) Das Oberlandesgericht war insbesondere nicht 
gehalten, ein Obergutachten einzuholen, nachdem es 
die Stellungnahmen der gerichtlich bestellten Sach-
verständigen für nachvollziehbar erachtet hatte und 
der Beschwerdeführer eine Beteiligung an einer Be-
gutachtung ablehnt. (…) Insbesondere verfügt die 
Sachverständige mit der Zertifizierung zur Fachpsy-
chologin für Rechtspsychologie BDP/DGPs über die 
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Zusatzqualifikation, die auch von der vom Beschwer-
deführer zitierten Studie der Fernuniversität Hagen als 
Eingangsvoraussetzung für die Tätigkeit als psycho-
logische Sachverständige als wünschenswert erachtet 
wird (Salewski/Stürmer, Qualitätsmerkmale in der 
familienrechtspsychologischen Begutachtung – Un-
tersuchungsbericht I, S. 31 f. – www.fernuni-hagen.
de/psychologie/qpfg/pdf/Untersuchungsbericht1_FR-
PGutachten_1.pdf). (…)

2. Soweit der Beschwerdeführer die Dauer des Um-
gangsverfahrens rügt, ist die Verfassungsbeschwerde 
teilweise verfristet (a). Im Übrigen genügt sie nicht 
den Anforderungen an eine hinreichend substanti-
ierte Begründung gemäß § 92, § 23 Abs. 1 Satz 2 
BVerfGG (b). (…) 

b) Soweit die Verfassungsbeschwerde demnach 
hinsichtlich der Rüge überlanger Verfahrensdauer 
nicht verfristet ist, genügt sie indessen nicht den An-
forderungen an eine hinreichend substantiierte Be-
gründung gemäß § 92, § 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG. 
(…)

bb) (…) Verfahrensverzögerungen, die ein Be-
schwerdeführer selbst verursacht hat, sind verfas-
sungsrechtlich nicht zu berücksichtigen (vgl. BVerfG, 
Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 
24. November 2006 – 2 BvR 2338/06 –, juris, Rn. 
8 m.w.N.), insbesondere dann nicht, wenn ein Be-
schwerdeführer – wie vorliegend – aktiv eine Verlän-
gerung des Verfahrens betreibt, wie seine erfolglosen 
Befangenheitsanträge, sein unbegründeter Wiederein-
setzungsantrag vor dem Amtsgericht und seine zahl-
reichen Terminsverlegungsanträge belegen. Entgegen 
der Behauptung des Beschwerdeführers lag deshalb 
hinsichtlich der Dauer des Abänderungsverfahrens 
auch kein Verstoß gegen Art. 8 EMRK vor, wie auch 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
seinem Urteil vom 15. Januar 2015 ausdrücklich fest-
gestellt hat (EGMR, Kuppinger v. Deutschland, Ur-
teil vom 15. Januar 2015, Nr. 62198/11, Rn. 121 f.).

3. Auch soweit der Beschwerdeführer „vorsorg-
lich“ das Fehlen eines effektiven Beschleunigungs-
rechtsbehelfs in Umgangsverfahren rügt, ist die 
Verfassungsbeschwerde unzulässig. Insoweit ist der 
Beschwerdeführer nicht beschwerdebefugt. (…)

b) Unabhängig davon, welche verfassungsrechtli-
chen Anforderungen im Einzelnen an die rechtliche 
Ausgestaltung des Schutzes gegen eine Verzögerung im 
Umgangsverfahren zu stellen sind, hat das behauptete 
Fehlen eines effektiven Beschleunigungsrechtsbehelfs 
gegenwärtig keine Wirkung auf die Rechtsstellung des 
Beschwerdeführers, weil mangels verfassungsrechtlich 
relevanter Verzögerung (s.o., II. 2. b)) ausgeschlossen 
ist, dass der damit bezweckte Schutz vor Verfahrens-
verzögerung hier verletzt sein könnte. (…)

Hinweis der Redaktion:
Die Studie von Salewski und Stürmer: „Qualitätsmerk-
male in der familienrechtspsychologischen Begutach-
tung – Untersuchungsbericht I“, auf die der Beschluss 
Bezug nimmt, kommt zu dem Fazit (S. 2): 
„Die Untersuchung offenbart gravierende Mängel in 
einem substantiellen Teil der Gutachten. Tatsächlich 
erfüllt nur eine Minderheit die fachlich geforderten 
Qualitätsstandards. Analysen zum Qualifikations-
hintergrund der Sachverständigen zeigen allerdings, 
dass die Qualifikation zum Fachpsychologen Rechtspsy-
chologie mit einer nachweislich höheren Qualität der 
Gutachten einhergeht.“ 
Des Weiteren wird auf ein wenig beachtetes Prob-
lem hingewiesen (S. 31): „Zu berücksichtigen ist in 
diesem Zusammenhang, dass viele psychologische 
Sachverständige als Selbständige arbeiten. Sie stehen 
damit unter dem ökonomischen Druck, immer eine 
ausreichende Auftragslage anstreben zu müssen. Dies 
kann dazu führen, dass sich Sachverständige bei der 
Gutachtenerstellung an Erwartungen der Auftragge-
ber orientieren, die nicht notwendigerweise im Ein-
klang mit den fachlichen Standards stehen müssen.“ 

http://www.fernuni-hagen.de/psychologie/qpfg/pdf/
Untersuchungsbericht1_FRPGutachten_1.pdf


